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Freiheit – 1. Zum Begriff. Der Begriff der Freiheit 
(F.) bezeichnet die Fähigkeit, sich ohne äußerli-
che Hindernisse oder Einflüsse bewegen, verhal-
ten oder bestimmen zu können. Sein wesentli-
ches semantisches Merkmal ist die Differenz 
zwischen negativer und positiver F. Die negative 
Bestimmung wird in Bezug auf innere oder äuße-
re Hindernisse und Zwänge gewonnen. Sie deckt 
sich zu einem großen Teil mit dem Begriff der 
Handlungsfreiheit. Der positive Begriff der F. un-
terstellt dem Handelnden ↑Willensfreiheit oder 
Wahlfreiheit. Der Handelnde ist danach die letzte 
Entscheidungs- und Bestimmungsinstanz seiner 
Handlung und kann sich nach Maßgabe von 
persönlichen, gesellschaftlichen oder kulturellen 
Zielen selbst bestimmen. Dem semantischen 
Feld des F.begriffs gehören die Ausdrücke 
‹Spontaneität›, ‹Entscheidungsfreiheit›, ‹Willkür-
freiheit›, ‹Wahlfreiheit›, ‹Willensfreiheit›, ‹Hand-
lungsfreiheit› und ‹Autonomie› an. Den erweiter-
ten Bereichen des semantischen Feldes sind 
↑‹Wille›, ↑‹Verantwortung› und ‹Zurechenbarkeit› 
sowie ‹Zufall›, ‹Schicksal›, ‹Kontingenz› und 
↑‹Notwendigkeit› zuzurechnen. 
Die theoretische Philosophie befaßt sich mit der 
F.problematik vor allem unter der Fragestellung, 
wie unter der Voraussetzung einer physikalisti-
schen Ontologie Handlungen möglich sein kön-
nen, die nicht extern determinert sind. Die prakti-
sche Philosophie untersucht die Gründe und Mo-
tive, durch die ↑Personen sich selbst und ihre 
↑Handlungen bestimmen, sowie die rechtlichen, 
politischen und kulturellen Implikationen und 
Konsequenzen personaler Verhaltensweisen.  
 
2. Zur Begriffs- und Problemgeschichte 
2.1 Die Problemfelder des antiken F.begriffs 
werden im wesentlichen durch das Spannungs-
verhältnis zwischen F. und Schicksal bestimmt. 
Vorherrschend ist ein prämoderner Begriff der 
Wahl, der in der Möglichkeit begründet ist, zwi-
schen besseren und schlechteren Handlungsop-
tionen entscheiden zu können. Dieses Entschei-
dungsvermögen konstituiert die Zurechenbarkeit 
und Verantwortlichkeit des Einzelnen. Für das 
antike F.verständnis ist der enge Zusammen-
hang von Charakter, Tugend und Handlungsdis-
positionen kennzeichnend. Dieser ethischen 
Kontextualisierung zufolge können sich Men-
schen nicht damit entschuldigen, Untaten 
zwanghaft begangen zu haben; sie blieben zu-
mindest für die Herausbildung der charakterli-
chen Eigenschaften verantwortlich, die das Fehl-
verhalten verursacht haben.  
Das Verhältnis von Wahlfreiheit und Schicksal 
wird bei Platon im Mythos von Er thematisiert.1 
Vor dem Eintritt in das irdische Dasein ziehen die 
Seelen Lose, die die Reihenfolge festlegen, in 

der sie ihr Leben aus der Mannigfaltigkeit von 
Lebensformen auswählen können. In diese Ent-
scheidungssituation gehen schicksalhafte Gege-
benheiten genauso ein wie die Wahlfreiheit der 
einzelnen ↑Seele. Wenn der Mensch sein irdi-
sches Leben zu führen hat, weiß er allerdings 
nichts mehr von seiner ursprünglichen Entschei-
dung, so daß sich in der lebenspraktischen Kon-
sequenz ein Vorrang des Schicksalsgedanken 
einzustellen scheint. Der Mythos ist aber so zu 
verstehen, daß bei aller Unwägbarkeit der Wahl 
der Einzelne immer noch die Möglichkeit hat, 
seinem Lebensweg durch Gerechtigkeit und Ein-
sicht die richtige Tendenz zu geben. Deshalb 
brauche der, der zuletzt wählt, auch nicht ver-
zweifelt zu sein, denn er werde immer noch ein 
Lebensbild vorfinden, das bei angemessenem 
Umgang lebenswert sei. Im Mythos von Er wird 
Verantwortlichkeit allein den Menschen zuge-
schrieben – die Götter werden dagegen entlas-
tet. 
Die präexistente Schicksalswahl der richtigen 
Lebensweise wird bei Aristoteles in die konkreten 
Umstände der persönlichen Lebensführung zu-
rückgeführt. Aus diesem Grund werden vor allem 
epistemische Einstellungen hoch veranschlagt. 
Was die jeweils beste Handlungsmöglichkeit ist, 
erschließt sich erst in dem richtigen Verständnis 
der Situation des Handelnden sowie durch die 
Einübung tugendhafter Einstellungen und 
Verhaltensweisen. Angemessene Ausübung der 
Wahlfreiheit und Ausbildung der Tugenden ge-
hen bei Aristoteles Hand in Hand.2 
 
2.2 In der hellenistischen Philosophie treten die 
subjektivitätstheoretischen Komponenten der 
F.problematik, die in der Philosophie der antiken 
Klassik weitgehend nur in impliziter Form enthal-
ten sind, deutlicher zutage. Vor allem in der Stoa 
vollzieht sich durch die Vereinigung der gegen-
läufigen Voraussetzung kosmologischer Not-
wendigkeiten und individueller F. eine grundle-
gende Veränderung des F.verständnisses. Das 
kosmologische Denken der Stoa ist dadurch ge-
prägt, daß alles in der Natur von den ewigen Ge-
setzen des Logos beherrscht wird. Das stoische 
F.verständnis setzt sich gleichwohl nicht in einen 
Gegensatz zur Ordnung von Schicksal und Vor-
sehung. Der Mensch habe seinen Ort im ↑Kos-
mos zu verstehen und sich seinem Wesen ge-
mäß zu entwickeln. Ein Mensch könne sich nicht 
dadurch entlasten, daß er vorgibt, seine Untat sei 
vorherbestimmt gewesen. Für die ihn ereilende 
Strafe gelte nämlich dasselbe. Die Verantwort-
lichkeit soll sich aus der Weise ergeben, in der 
der Mensch in Ursachenketten präsent ist.3 In 
der älteren Stoa ist für die Vereinbarkeit von F. 
und Determinismus das Bild des an einen Wa-
gen gebundenen Hundes geprägt worden. Der 
Hund hat die Möglichkeit, freiwillig hinter dem 
Wagen herzulaufen oder von ihm gewaltsam hin-



terhergezogen zu werden. Diesem Sinnbild zu-
folge äußert sich die F. des Einzelnen in dem 
richtigen Verständnis seiner Situation sowie in 
der Einsicht und Zustimmung zu den beherr-
schenden Gesetzmäßigkeiten des Logos.  
 
2.3 Die antike Umgangsweise mit dem Verhältnis 
von Wahlfreiheit und Schicksal erfährt mit dem 
Aufkommen der christlichen Weltanschauung ei-
ne Verschiebung zur semantischen Gegenläufig-
keit zwischen göttlicher Allmacht, Allgüte und 
Gnade einerseits und der Willensfreiheit des 
Menschen andererseits. In seinen freiheitstheo-
retischen Überlegungen wendet sich Augustinus 
ausdrücklich gegen die Stoa und definiert Wil-
lensfreiheit als das Vermögen, ↑Gutes oder Bö-
ses zu tun. Zwar könne Gott alle unsere künfti-
gen Verhaltensweisen aufgrund der in der 
Schöpfung herrschenden Ordnung voraussehen; 
dieser Umstand hebe aber keineswegs die Wil-
lensfreiheit der Menschen auf, die sich in jeder 
konkreten Handlung zeige.4  
Augustinus’ freiheitstheoretische Wirkungen lie-
gen vor allem in der Etablierung eines metaphy-
sischen Zusammenhangs von Willensfreiheit und 
Wirklichkeit des Bösen sowie in der starken Ak-
zentuierung voluntaristischer Elemente. Im Rah-
men der Auseinandersetzung mit diesen Wir-
kungen entwickelt die Scholastik das Szenario 
einer Metaphysik der F., das wesentlich von dem 
Spannungsverhältnis zwischen einem 
Intellektualismus der Wahlfreiheit und einem 
Voluntarismus der Willensfreiheit bestimmt wird. 
 
2.4 Vor dem Hintergrund naturwissenschaftlicher 
Weltmodelle erfährt die F.problematik in der Phi-
losophie der Neuzeit eine systematische Umges-
taltung, die sich gleichermaßen auf die subjekti-
ven und objektiven Aspekte menschlicher Exis-
tenz auswirkt. Die neuzeitlichen Fragestellungen 
zielen vor allem auf die Voraussetzung der Wil-
lensfreiheit als unbedingtem Bestimmungsgrund 
der einzelnen Person, auf die negative F. in 
Handlungssituationen sowie auf die positive F. in 
Bezug auf die Lebensführung. Dabei werden 
sowohl Modelle eines physikalistischen Determi-
nismus als auch bewußtseinsphilosophisch ver-
mittelte Konzeptionen von Individualität, Moralität 
und Autonomie entwickelt. 
In Descartes’ Behandlung der F.problematik kon-
vergieren traditionelle Bestimmungselemente 
und die spezifisch neuzeitliche Verfahrensweise 
der Erkenntnistheorie. Der Mensch sei zwar auf 
uneingeschränkte Weise frei, verfüge aber nicht 
über die intellektuellen Mittel, davon angemes-
sen Gebrauch zu machen, weil sein Verstand 
nicht so weit wie sein Wille reiche. Der falsche 
Gebrauch, den die Menschen von ihrer F. (libe-
rum arbitrium) machen, sei gleichermaßen 
Grund von Irrtümern und schlechten Handlun-
gen.5 Descartes vertritt eine indeterministische 

Position, nach der der Wille des Menschen in 
letzter Konsequenz nicht determiniert und inso-
fern frei ist. Sein Indeterminismus nimmt jedoch 
nicht die Gestalt eines Indifferentismus an. F. 
bedeute nicht, daß der Mensch gegenüber A und 
Nicht-A grundsätzlich unbestimmt oder unent-
schieden sei. Unentschiedenheit müsse vielmehr 
als der niedrigste Grad der F. angesehen wer-
den. Der richtige Gebrauch von F. werde erst in 
dem Maße gemacht, in dem der Mensch lernt, 
sich an den sicheren Kennzeichen des Wahren 
und Guten zu orientieren.6  
In der Nachfolge von Descartes sind zwei Theo-
rieperspektiven entstanden, die auf unterschied-
liche Weise einen unauflöslichen Zusammen-
hang zwischen F. und Notwendigkeit unterstel-
len. Während dieser Zusammenhang bei Leibniz 
und Spinoza metaphysisch begründet wird, grei-
fen Hobbes, Hume und der Großteil der frz. Auf-
klärungsphilosophen auf ein empirisches Be-
stimmungsverhältnis von F. und Notwendigkeit 
zurück. 
Im Zentrum von Leibniz’ metaphysischer Ausle-
gung des Verhältnisses von F. und Determinis-
mus steht der Begriff der inneren Notwendigkeit, 
der den Sachverhalt bezeichnen soll, daß eine 
Person sich ihrer Natur gemäß verhalten und ihr 
Wille den eigenen Dispositionen und Neigungen 
einer Person folgen könne. Weil auf diese Weise 
sowohl äußere Zwangsverhältnisse als auch Zu-
fall und Unbestimmtheit umgangen werde, sei es 
möglich, unter Beibehaltung eines starken Beg-
riffs von Determination an menschlicher Verant-
wortlichkeit festzuhalten, ohne auf einen freiheits-
theoretischen Indifferentismus zurückgreifen zu 
müssen.7 Obwohl Spinoza – anders als Leibniz 
– einem strikten ↑Monismus verpflichtet ist, zei-
gen sich in seinem F.begriff vergleichbare Struk-
turmerkmale. Auch er verwendet den Begriff der 
inneren Notwendigkeit zur Bestimmung von F. 
Das Vermögen, aus der Notwendigkeit seines 
Wesens heraus zu existieren und sich selbst zu 
bestimmen, bleibe aber ausschließlich Gott vor-
behalten.8 Der Mensch könne nur in dem Maße 
frei sein, wie er dem Gebot der Vernunft folge.9 
Thomas Hobbes entwickelt einen F.begriff, den 
er von erkenntnistheoretischen und metaphysi-
schen Implikationen weitestgehend freihält und 
lediglich negativ als Fehlen von äußeren Hinder-
nissen definiert. Sein Ansatz ist ein typisches 
Beispiel für den engen methodischen Zusam-
menhang zwischen Metaphysikkritik und dem 
Begriff der negativen F. Aus dem Begriff und den 
üblichen Verwendungsweisen von ‹Willensfrei-
heit» (‹free-will›) könne nicht auf die F. des Wil-
lens, sondern lediglich darauf geschlossen wer-
den, daß der Handelnde bei dem, was er beab-
sichtigt, nicht behindert wird. Es sei deshalb zu 
beachten, daß ‹F.› nur in Bezug auf Körper ge-
rechtfertigt angewandt werden könne.10 Hobbes 
geht von der festen Einbettung aller Motive, Nei-



gungen und Absichten in die kontinuierliche Ket-
te aller Ursachen aus, deren erstes Glied die 
Hand Gottes sei, und ist vor allem um die Aus-
dehnung der F.problematik in den Bereich der 
politischen Philosophie bemüht. Um friedlich 
koexistieren zu können, müsse sich der Mensch 
künstliche Ketten in der Form staatlicher Gesetze 
anlegen. Politische F. erfordere insofern einen 
Akt der Unterwerfung der gleichermaßen Ver-
pflichtung und F. sei.11 
Nach David Hume beruht der Anschein der Ge-
gensätzlichkeit von F. und Determinismus auf 
fehlerhaften Annahmen, die im wesentlichen mit 
unverständlichen und widersinnigen Verwen-
dungsweisen des Ausdrucks ‹F.› zusammen-
hängen. Es werde nicht sicher unterschieden 
zwischen der Bedeutung von ‹libertas indifferen-
tiae›, der die Abwesenheit von Notwendigkeit 
und Ursächlichkeit unterstellt, und einem 
F.begriff, der als Gegensatz zu Gewalt verwandt 
wird. Wie Hobbes geht auch Hume davon aus, 
daß es in den Belangen der praktischen Philoso-
phie und ihrer Anwendung in der Rechtspre-
chung allein auf das Fehlen von Zwang und Ge-
walt ankomme. Eine Analyse der menschlichen 
F. in Handlungssituationen zeige deutlich, daß 
niemals eine Abwesenheit von determinierenden 
Umständen vorliege. Selbst im freiheitstheore-
tisch günstigsten Fall bliebe der Mensch immer 
noch von seinem Charakter, seinen Neigungen 
und Lebensumständen direkt beeinflußt. Weil 
zwischen der einzelnen Handlung und den Dis-
positionen und Motiven des Handelnden eine 
beständige Verbindung herrsche, sei es möglich, 
Vorhersagen menschlicher Verhaltensweisen mit 
einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad zu tref-
fen.12 Diese Verbindung sei letztlich auch die 
Voraussetzung dafür, daß ein Mensch für seine 
Taten belohnt oder bestraft werden könne.13 
Im frz. ↑Materialismus findet die sich schon bei 
Hobbes und Hume andeutende Herausforderung 
des naturwissenschaftlichen Determinismus ihre 
radikale Ausformung. La Mettrie hat diese Positi-
on pointiert zusammengefaßt. Der Mensch sei 
aus keinem besonderen Lehm geknetet worden, 
vielmehr habe die Natur immer nur denselben 
Teig verwandt und lediglich die Zusammenset-
zung der Hefe verändert. In seiner exemplari-
schen Darlegung des harten Determinismus hat 
d’Holbach die moralischen Konsquenzen von 
vornherein aufgezeigt. Der Mensch müsse voll-
ständig als das Werk der Natur betrachtet wer-
den, von der er sich unter keinen Umständen 
freimachen könne. Auch der vorgeblich morali-
sche Mensch sei letztlich nichts anderes als ein 
rein physisches Wesen. 
Auf diese Herausforderung haben Rousseau und 
Kant auf einflußreiche Weise reagiert. Gegen 
den frz. Materialismus macht Jean-Jacques 
Rousseau die F. der aus sich selbst heraus han-
delnden ↑Person geltend. Die unmittelbare Er-

fahrung willentlicher Handlungen sei nicht durch 
materialistische Abstraktionen und Reduktionen 
in Zweifel zu ziehen. Während eine Maschine, 
und sei es auch eine Körpermaschine, nicht 
denken könne, zeige sich die F. des Menschen 
gerade in seiner intelligenten Aktivität, seinem 
Urteilsvermögen (↑Urteil).14 Der unmittelbare 
Umgang mit der Erfahrung der F. des Denkens 
und Handelns wiegt für Rousseau schwerer als 
das sich im 18. Jh. herausbildende Modell des 
physikalistischen ↑Determinismus.  
In der Ethik und politischen Philosophie geht 
Rousseau von einem unauflöslichen Zusam-
menhang zwischen ↑Menschenrechten und F. 
aus. Die Verweigerung ethischer und politischer 
F. habe zur Folge, daß die Betroffenen wesentli-
cher Eigenschaften beraubt werden. Zwar sei 
der Mensch aufgrund seiner naturalistischen 
Ausstattung frei geboren, der falsche zivilisatori-
sche Weg der Menschheit habe jedoch dazu ge-
führt, daß er überall in Ketten liege. Die Ursa-
chen für diesen Sachverhalt müßten in der frü-
hen Einrichtung ethischer und sozialer Ungleich-
heiten gesehen werden, die Herrschaftshierar-
chien sowie moralische und politische Entmündi-
gungen der Einzelnen mit sich gebracht hätte. 
Im Zentrum von Rousseaus politischer Philoso-
phie steht das Konzept der Erweiterung der per-
sönlichen Selbstbestimmung in politische Selbst-
bestimmung. In einem neuen ↑Gesellschaftsver-
trag solle der Einzelne nichts von seiner F. ein-
büßen. Durch einen wahrhaft egalitären, auf ge-
genseitige Verpflichtung beruhenden Zusam-
menschluß könne die Selbstbestimmung der 
einzelnen Person sogar noch erweitert werden, 
weil die Handlungsmöglichkeiten nicht nur die ei-
gene private Umgebung betreffen, sondern den 
politischen Raum mit umfassen.15 
Rousseaus Theorie der F. als Selbstbehauptung 
bzw. Selbstbestimmung hat philosophiege-
schichtlich eine starke Wirkung ausgeübt. Sie 
reicht über die klassische deutsche Philosophie, 
die Ideologiekritik des 19. Jh. bis in die gegen-
wärtige Kontroverse zwischen ↑Liberalismus und 
Kommunitarismus. Auf Kant und den frühen 
Deutschen Idealismus hat insbes. seine Über-
zeugung von der Evidenz des Bewußtseins der 
F. sowie die Idee der Selbstgesetzgebung nach-
haltigen Einfluß ausgeübt. 
Wie Hume und Rousseau nimmt auch Kant die 
Herausforderung des naturwissenschaftlichen 
Determinismus in seinem F.konzept auf. Im 
Rahmen seiner kritischen Zurückweisung der 
überzogenen Erkenntnisansprüche des meta-
physischen Dogmatismus der Schulphilosophie 
des 18. Jh. und den Reduktionsversuchen des 
Empirismus entwickelt er eine dualistische 
Vereinbarkeitstheorie von Naturkausalität und 
menschlicher F. Die Auflösung der Gegensätz-
lichkeit zwischen der Annahme eines geschlos-
senen Raums der Naturkausalität und einer 



‹Kausalität aus F.› gelingt ihm in der theoreti-
schen Philosophie nur durch die Unterscheidung 
zwischen einem intelligiblen Charakter, der als 
Ursache der Handlungen als Erscheinungen auf-
tritt, und einem empirischen Charakter, durch 
denHandlungen als Erscheinung mit anderen Er-
scheinungen ‹nach beständigen Naturgesetzen› 
verknüpft sind.16 
In der freiheitstheoretischen Begründung der E-
thik führt Kant neben der Unterscheidung zwi-
schen intelligiblem und empirischem Charakter 
auch die ↑Evidenz des Bewußtseins der F. an. 
Personen sind danach unmittelbar mit ihrer Fä-
higkeit vertraut, Neigungen und Begierden mit 
guten Gründen zu widerstehen. F. zeigt sich 
Kant zufolge im moralischen Gesetz. Diesen 
Sachverhalt hat er dahingehend zusammenge-
faßt, daß F. die ratio essendi des moralischen 
Gesetzes und das moralische Gesetz die ratio 
cognoscendi der F. sei.17 Das Zentrum der kan-
tischen Ethik ist die ‹unzertrennliche› Verbindung 
von F. und Selbstgesetzgebung des Willens. Der 
semantische Kern dieser ‹Wechselbegriffe› ist 
der Autonomiegedanke. Personen sind danach 
frei, weil sie sich in ihren Verhaltensweisen von 
Ursachen unabhängig machen können und über 
das Vermögen verfügen, nach Prinzipien und 
Gründen zu handeln. Gegen die Determination 
der Naturkausalität wird insofern keine freiheits-
theoretische Unbestimmtheitsthese gesetzt, son-
dern eine andere Form der Determination, näm-
lich die des moralischen Gesetzes, das seinen 
exponierten Ausdruck im kategorischen Impera-
tiv findet, demzufolge eine Person in der subjek-
tiven Perspektive seine Handlungsmaximen mit 
Gründen bestimmt, die für alle vernünftigen We-
sen gelten.18 
Der frühe deutsche Idealismus stellt den Begriff 
der F. in das Zentrum seiner Systementwürfe.19 
Im Rahmen einer grundsätzlichen Revision der 
Alternative von spinozistischem Monismus und 
kantischen Dualismus wird eine konzeptionelle 
Einheit von theoretischer und praktischer Philo-
sophie angestrebt, die historische und politische 
Perspektiven eröffnet. In den reifen Systemen 
von Fichte, Hegel und Schelling ist der freiheits-
theoretische Impetus deutlich schwächer ausge-
bildet. 
Schon in seinen frühen philosophischen Entwür-
fen geht Hegel von der systematischen Einheit 
von F. und Notwendigkeit aus. F. müsse als kon-
krete Bestimmung gedacht werden, die in dieser 
Hinsicht immer schon Notwendigkeit enthielte, 
ohne Notwendigkeit wäre sie lediglich eine leere 
Abstraktion. Das Notwendige dürfe aber nicht als 
das Fremde der F. auftreten. Es habe sich viel-
mehr als ihre wesentliche Bestimmung zu erwei-
sen. Dieses Modell des internen Zusammen-
hangs von F. und Notwendigkeit ist bei Hegel 
sowohl in den logischen und erkenntnistheoreti-
schen als auch in den ethischen und politischen 

Argumentationskontexten wirksam.20  
Im Unterschied zur Hauptstömung der Philoso-
phie der Neuzeit sucht Schelling keinen wie auch 
immer gearteten Ausgleich zwischen F. und 
Notwendigkeit, sondern hält nachdrücklich an ih-
rem Gegensatz fest.21 Schelling beklagt an der 
idealistischen und insbes. an der kantischen 
F.lehre, daß sie nur über formelle und buchstäb-
lich grundlose Autonomiebestimmungen verfüge. 
Sachlich angemessen sei aber allein ein ‹realer 
und lebendiger› Begriff der F., der in nichts ande-
rem bestehen könne als in dem ‹Vermögen des 
Guten und des Bösen›. In diesem Vermögen er-
weise sich die Unabhängigkeit des Menschen 
von Gott. Schellings freiheitstheoretischer Ansatz 
geht über die herkömmlichen Einteilungen von 
theoretischer und praktischer Philosophie hinaus 
und zielt von vornherein auf eine Ontologie der 
Person, die den metaphysischen Ort und die le-
bensphilosophische Bedeutung endlicher Intelli-
genz bestimmt. Freie Handlungen gehen danach 
nicht aus momentanen Reflexionsakten hervor, 
sondern folgen aus der inneren Notwendigkeit 
des vernünftigen Wesens. Der Begriff der inne-
ren Notwendigkeit steht bei Schelling für die Zu-
rechenbarkeit der einzelnen Person ein. Der Zu-
sammenhang von F. und innerer Notwendigkeit 
wird dann auf eine ‹eigene Tat› der Selbstbe-
stimmung verlegt, die nicht mehr in der Zeit liegt.  
Schellings F.lehre markiert den Endpunkt der 
neuzeitlichen Systementwürfe und verweist in 
seinen starken voluntaristischen und existentiel-
len Elementen auf die lebensphilosophischen 
Entwicklungen des 19. und 20. Jh. Der freiheits-
theoretische Beitrag der Hauptströmungen der 
Philosophie des 19. Jh. liegt in der unterschied-
lich ausgeprägten Zurückweisungen des Begriffs 
der Willensfreiheit. Das gilt für den nachhegelia-
nischen Materialismus von Feuerbach und Marx 
genauso wie für Schopenhauer, der menschliche 
Handlungen als durch Charakter und Motive 
notwendig determiniert begreift, sowie Nietzsche, 
der die Annahme einer Willensfreiheit zu den 
Grundirrtümern der Menschen zählt. 
 
2.5 Die freiheitstheoretischen Konturen der Phi-
losophie des 20. Jh. werden von Ansätzen der 
Existenzphilosophie und analytischen Philoso-
phie sowie von einigen Kontroversen in der Sozi-
alphilosophie und politischen Philosophie be-
stimmt. Eine extreme Ausformulierung des F.be-
griffs findet sich bei Sartre, der seine Position 
formelhaft dahingehend zusammenfaßt, daß der 
Mensch ‹zur F. verurteilt› sei. Ausgehend von der 
These des Vorrangs der Existenz vor der Essenz 
läßt er keine entlastenden Determinationsszena-
rien für menschliche Handlungen gelten. Diese 
radikale Form der F. ist für Sartre weder anthro-
pologisch noch ethisch ableitbar.22 
Die freiheitstheoretischen Modelle der Philoso-
phie des 20. Jh. mit dem größten methodischen 



Einfluß sind im Umfeld der verschiedenen Ver-
einbarkeitstheorien der analytischen Philosophie 
entstanden. Sie knüpfen an Ansätze von Hobbes 
und Hume an und versuchen, durch die Voraus-
setzung eines schwachen F.begriffs, der lediglich 
von der Abwesenheit äußeren Zwangs ausgeht 
und der physikalistischen Ontologie nicht wider-
spricht, den Anschein der Gegensätzlichkeit von 
F. und Determinismus auszuräumen. Dieser An-
satz ist durch die Erwartung motiviert, daß es 
auch mit einem schwachen F.begriff noch mög-
lich sei, an den üblichen Praktiken der Zuschrei-
bung von Verantwortlichkeiten der Handlungs-
subjekte festzuhalten. Diese Position wird in 
George Edward Moores sprachanalytischer Klä-
rung des Ausdrucks ‹he could have done other-
wise›23 und in Moritz Schlicks Kritik des 
‹Scheinproblems› der Willensfreiheit24 vertreten.  
In der Philosophie der Gegenwart sind darüber 
hinaus Vereinbarkeitstheorien entwickelt worden, 
die die Problematik der Voraussetzung einer 
Kausalität aus F. nicht umgehen, sondern spezi-
fisch menschliche Determininationsszenarien 
entwickeln. Zu nennen sind insbes. Stuart 
Hampshire25, der epistemische Zustände einer 
Person zu den objektiven Faktoren ihrer Hand-
lungssituationen zählt, Peter F. Strawson26, der 
F. und Verantwortlichkeit als irreduzible Größen 
eines Systems menschlicher Haltungen und Ab-
sichten ausweist, Harry G. Frankfurt27, der die 
freiheitstheoretischen Eigentümlichkeiten 
menschlicher Verhaltensweisen in Wünschen 
zweiter Stufe sieht, sowie Donald M. MacKay28, 
der unter ausdrücklicher Einbeziehung physika-
listischer Determinationsperspektiven nachweist, 
daß es keine von dem jeweils Handelnden un-
abhängige Handlungsbeschreibung geben kön-
ne, die die Basis sicherer Voraussagen abgibt. In 
diesen sachlichen Kontext gehören auch die 
Diskussionen zum sog. logischen Verknüpfungs-
argument, das einen internen Zusammenhang 
zwischen Absichten und Handlungen unterstellt, 
den externe Kausalitätsverhältnisse nicht erfas-
sen können. Georg Hendrik von Wright hat des-
halb wieder den Begriff der ↑Intentionalität in den 
Mittelpunkt von Handlungserklärungen ge-
rückt.29 
Die zentrale freiheitstheoretische Problemstel-
lung in der Sozialphilosophie und politischen Phi-
losophie manifestiert sich in dem Für und Wider 
des negativen F.begriffs. Schon von Mill30 ist ein 
wichtiger Beitrag zur Verteidigung der negativen 
F. geleisten worden. Er stellt insbes. die politi-
sche Unhintergehbarkeit individueller F.rechte 
heraus, die gleichermaßen gegen das Diktat der 
öffentlichen Meinung wie gegen die Autorität der 
politischen Macht verteidigt werden müsse. Die 
Programmatik der negativen Sicherung der Frei-
räume einzelner Personen, die nur von der F. der 
anderen begrenzt werden dürfe, kennzeichnet 

auch den philosophischen Liberalismus der Ge-
genwart. Der Begriff der negativen F. und das mit 
ihm einhergehende Ideal des gesellschaftlichen 
↑Pluralismus ist von Isaiah Berlin31 als das hu-
manere Konzept bezeichnet worden, das im Un-
terschied zu den Spielarten positiver F.begriffe 
ideologische Übergriffe zulasten der Einzelnen 
am ehesten verhindern könne.  
Charles Taylor32 stellt den Begriff der negativen 
F. in einen sachlichen Zusammenhang mit dem 
neuzeitlichen Individualismus. Vor dem Hinter-
grund der gesellschaftlichen Atomisierung der 
einzelnen Personen in der Moderne erweise sich 
die Vorstellung, F. könne durch die Abwesenheit 
äußerer Hindernisse gewährleistet werden, als 
eine Unterbestimmung, die den Umstand nicht 
erfasse, daß Bedrohungen persönlicher F. in un-
durchschauten Bewußtseinseinstellungen der 
Personen selbst angelegt sein können. Ohne ein 
angemessenes Selbstverständnis von Personen, 
mit dem sich ihre Freiräume positiv ausgestalten 
lassen, bliebe F. unbestimmt.  
 
 
3. Die Freiheitsproblematik in der zeitgenössi-
schen Philosophie 
In der gegenwärtigen Philosophie bietet die 
F.problematik inhaltlich und methodisch ein un-
einheitliches Bild. Der thematische Bereich der 
Beiträge reicht von den Fragestellungen der the-
oretischen Philosophie bis zu politischen Ausei-
nandersetzungen mit ethischen F.konzepten. 
Herausragende systematische Problemstellun-
gen sind die Spannungsverhältnisse zwischen F. 
und Determinismus sowie zwischen negativer 
und positiver F.  
Die Problematik von F. und Determinismus wird 
im wesentlichen von der Fragestellung bestimmt, 
ob und wie vor dem Hintergrund der deterministi-
schen Paradigmen in den Natur- und Sozialwis-
senschaften Freiräume für spezifisch menschli-
che Handlungsgründe zu identifizieren sind. In 
der gegenwärtigen Diskussionslandschaft wird 
darauf mit einem breitem Spektrum epistemolo-
gischer und ontologischer Theorieperspektiven 
reagiert.  
Der ‹harte› physikalistische Determinimus unter-
stellt, daß alles, was in der Welt geschieht, für al-
le Zeiten und Räume kausal festgelegt ist. Dem-
nach wären Handlungen der Sache nach nur Er-
eignisse in einem kausal geschlossenen Raum. 
Von F. könnte insofern nicht mehr die Rede sein. 
Diese Position wird auch in der Gestalt eines In-
kompatibilismus vertreten, der zunächst die Un-
vereinbarkeit von F. und Determinismus sowie 
die ontologische Alternativlosigkeit des Physika-
lismus feststellt, um dann den Begriff der F. als 
buchstäblich grundlos auszuweisen. In dieser ex-
tremen Ausprägung sieht sich der physikalisti-
sche Determinimus allerdings mit einer Reihe 
von Einwänden ausgesetzt, die sich gegen seine 



epistemologische Unbestimmtheit, seine Elimina-
tion von Reflexionsverhältnissen, seinen empi-
risch nicht einlösbaren Generalismus sowie sei-
ne einseitige Orientierung an nomologisch-
deduktiven Begründungsverfahren richten. 
Auf die Schwierigkeiten des harten inkompatibi-
listischen ↑Determinismus ist mit Theorievor-
schlägen reagiert worden, die an der physikalisti-
schen Ontologie festhalten, aber im Hinblick auf 
menschliche F. einen kompatibilistischen Stand-
punkt vertreten. Danach ereignen sich zwar alle 
Handlungen in einem kausal geschlossenen 
Raum, diese kausale Einbindung widerspreche 
der Handlungsfreiheit von Personen aber nicht, 
solange sie nicht von außen gezwungen werden 
und sich ihren Einstellungen und Absichten ge-
mäß verhalten können. Diese Position wird von 
dem Großteil der neueren angloamerikanischen 
Philosophie vertreten. Der Kompatibilismus des 
schwachen physikalistischen Determinismus 
versucht, starke freiheitstheoretische Bestim-
mungen, wie etwa die Voraussetzung einer Kau-
salität aus F., zu umgehen. Er untersucht denn 
auch nicht, in welcher Hinsicht sich Handlungen 
und Ereignisse unterscheiden und Personen 
Verhaltensweisen initiieren können, die nicht ex-
tern verursacht sind, sondern beläßt es bei all-
gemeinen Vereinbarkeitsmodellen von physika-
listischer Kausalität und Handlungsfreiheit. 
Ein analytisch weiter gehender Kompatibilismus 
wird in Positionen des nicht-reduktionistischen 
Naturalismus vertreten. Ihm zufolge sind Hand-
lungsfreiheit und kausale Geschlossenheit der 
Welt miteinander vereinbar, weil die spezifischen 
epistemischen und praktischen Fähigkeiten von 
Personen integraler Bestandteil der Kausalitäts-
verhältnisse sind, denen auch Ereignisse ange-
hören. Diese Form des Kompatibilismus steht ei-
nem epistemologischen Indeterminismus nahe, 
der die nomologische Vorhersagbarkeit mensch-
licher Verhaltensweisen bestreitet. Im Falle von 
Handlungen sei nämlich nicht nur von einem ob-
jektiven Standpunkt auszugehen, der Handlun-
gen als Ereignisse in der Welt identifiziert, viel-
mehr müsse auch die epistemische Situation des 
subjektiven Standpunkts des Handelnden mit-
einbezogen werden, die die Handlungsoptionen 
und Handlungsvollzüge auf vielfältige Weise prä-
formiere. In einer epistemologisch extremeren 
Fassung wird sogar eine Erklärungslücke zwi-
schen erkennbaren Sachverhalten und mensch-
lichen Einstellungen angenommen, die in be-
wußtseinsthematisierenden Untersuchungsver-
fahren prinzipiell nicht überbrückbar sei. 
Der epistemologische Indeterminismus hat die 
Annahme eines dualistischen Inkompatibilismus 
nahegelegt, dem zufolge die Unvereinbarkeit von 
F. und Determinismus nicht nach der Seite der 
physikalistischen Ontologie, sondern nach der 
eines jenseits physikalistischer Ableitungsmodel-
le angesiedelten F.begriffs aufgelöst werden 
müsse. F. und Determinismus sind danach un-

vereinbar, weil die Menschen prinzipiell die Mög-
lichkeit haben, auf zukünftige Ereignisse verän-
dernd Einfluß zu nehmen. Der Begriff des De-
terminismus verfüge infolgedessen nur über ei-
nen eingeschränkten Geltungsbereich. Dieser 
Ansatz läuft auf eine Reetablierung des Begriffs 
der Willensfreiheit hinaus, der in den meisten 
neueren Theorien aufgrund der mit ihm einher-
gehenden semantischen und epistemologischen 
Schwierigkeiten ausgeklammert geblieben ist. 
Die gegenwärtige Philosophie begegnet dem In-
kompatibilismus mit großen Vorbehalten. Es wird 
insbes. kritisiert, daß die Voraussetzung eines 
nicht in der Welt der Ereignisse verankerten Beg-
riffs der Willensfreiheit entweder redundant sei 
oder auf einen metaphysischen Parallelismus hi-
nauslaufe.  
Die Interpretation und Ausgestaltung von F. im 
gesellschaftlichen Raum hat sich mit der Gegen-
läufigkeit von negativer und positiver F. ausei-
nanderzusetzen. Diese Gegenläufigkeit muß 
zwar nicht zwangsläufig die Gestalt eines Ge-
gensatzes annehmen, sie ist aber als Problem-
stellung bis heute in der praktischen Philosophie 
virulent geblieben. Sie steht vor allem auch im 
Mittelpunkt der sog. Liberalismus-
Kommunitarismus-Debatte, die in weiten Teilen 
ein Streit um das richtige Verständnis von 
Selbstbestimmung ist. Während der Liberalismus 
persönliche und politische Selbstbestimmung als 
grundsätzlich verschieden und den Schutz von 
persönlichen Grundfreiheiten als vordringliche 
politische Zielsetzung begreift, geht der Komm-
unitarismus davon aus, daß sich die F. von Per-
sonen nur in einer Selbstbestimmung ausdrü-
cken könne, die den Gegebenheiten und Formen 
eines gemeinschaftlichen Lebens folge. Was für 
den Liberalisten eine entscheidende Schutzfunk-
tion für Persönlichkeitsrechte bildet, nämlich die 
von inhaltlichen Vorgaben entlastete negative F., 
die sich auf keine gemeinschaftlichen Werte und 
Ziele richtet, ist für den Kommunitaristen buch-
stäblich eine F. zu nichts.  
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